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!8. Burger Hirzel, alt Rathssubstitut.

19. — C. Schweizer, alt Landvogt.

2c,. — Laudvlt, alt Rathssubstitut.

27. — Wafer, alt Rathsredner.

22. — Wirz, alt Amtmann.

2Z. — Meyer, Stetrichtcr.

24. — Fäsi, Professor.

2Z. — Ochsn er, Rittmeister.

26. — Tobler, Tuchherr.

27. David Vogel beym gelben Hornii.

28. — Pestaluzz beym Steinbock.

2Y. Wegmann, alt Zunftmeister.

3c>. — Bürkli, Gcueraladjutant.

Zl. -» Ulrich, Taubstummenlehrer.

32. — Escher, alt Stetrichtcr.

33. — R 0 rd 0 rf, Artillerichauptmann.

34- — Meyer, Stetrichter.

35- — Tr achslcr, Hauptmann.
36. — Ott, Quartierhauptmann.

37- — Vogel, Hauptmann.
38- — T rich tin g e r, Hauptànn.
39- — H s. Heinrich Wafer, Obmann.

40. — F ehr, Obmann.

47. — Tauenstein, alt Amtmann.

42. — Fast, alt Rakhsrcdner.

43. — Rudolf Wafer, Obmann.

44- — Heinrich L a S a ter, Arzt.

Ln zer n.
Am iz. Mcr; wurden in der Versammlung der

Volksreprä sentant en die Gutachten der verftbie-
dene-!, Tags zuvor (S. Zo.) niedergesetzten Comite'S

angehört, und hierauf beschlossen: i) Die Versammlung

evustituirt sich zu einer Nationalversammlung;
2) ihre Sitzungen werden bey vcrschloßner Thüre gehal-

ten; z) die ehmaliqe Regierung ist als provisorisch

erklärt, doch haben die 10 Mitglieder die sie zur Na-

tivnalversammlung ernennt hat, -- weder Sitz noch Stimme

mehr in der provisorischen Regierung; auch dürfen ihre

Stellet«, darinn, »och die, die etwa vacirend werden

könnten — nicht mehr besetzt werden; 4) die auswar-

rigen Geschäfte werde» von nun an an ein diplomatisches

Comite gewiesen, das aus fünf Mitgliedern der National-

Versammlung und aus fünf der provisorische» Regierung

bestehet; 5) die Verhandlungen der Nationalversamm-

lung werden jede Woche zwepmal in der Form eines

Vcrbalprozesses durch den Druck bekannt gemacht.

Landschaft Sargan 6.

(Beschluss,)

»Nicht änderst glauben wir, daß man auch uns be-

trachten sollte, nämlich als ei» Volk, dem man endlich

als vvilbürtig und selbstsiändig seine in der Natur sowohl,

als der ursprünglichen Schweizervcrfassung gegründeten

Rechte nicht länger vorenthalten sollte. Oder sind wir
nicht, gleich allen andern, Schweizer's Ist die Epd-

genosscnschaft nicht unsre gemeinsame Mutter 's Ist jener

im Rüttli bcschworne Bund nicht unser aller Vater?
O! es kam jenen drey tugendhaften Helden gewiß nicht

in Sinn, dadurch in Zukunft zwischen Freyen und Unter-

thauen eine gehässige Scheidewand zu ziehen, sondern ihr
ursprünglicher Plan war, früher oder später alle Schweizer

ihrer Bundesfröchte theilhastig zu machen."

»Und nun fragen wir bescheiden und freymüthig zu-

gleich: Kann, was hernach, in Folge der Zeit durch

menschliche Leidenschaften nnd Unvollkommenhciten ver-

citelt wurde, nicht noch itzt zum Glücke der ganzen Schweiz

bewerkstelliget werden? Kann jener von den drey Urörtcrn

ausgegangene, im Rüttli beschworne, und daraus nur
einigen prädcsrinirteu Städten und Landern karg mitge-

theilte Bund, sich nicht noch itzt, dem Geiste der Zeit
gemäß, über ganz Hrlvctien verbreiten, und aus allen

Schweizern nur Ein Volk, nur Eine Brudcrfamilie

machen? Und bringt es nicht selbst der Vortheil der

bisher freyen und herrschenden Stände mit, sich ihre

Angehörige zu verbrüdern, nur so aus dem Stückwerk

nur Einen Staat zu bilden, der an innern Kräften stark,

ungleich mächtiger wird, allen auswärtigen Feinden die

Stirne zu bieten, und seine Unabhängigkeit fest, wie

seine Gebirge zu gründen? "
»Ja wohl ist dieß alles nur reine Wahrheit. "

»O! so sehet uns demnach mit gnädigen Augen an!
Hebet die bisherige Scheidewand zwischen uns auf! Lasset

nicht zu, baß wir uns ferner des so schönen Schweizer-

namens gleichsam schämen müssen! Gebet keinem Privat-
intéressé, noch vielweniger Feinden der Freyheit nnd

Meuschcnrcchte Gehör, die in ihren Angehörigen nur


	Luzern

